
Sie können Wohnraum für geflüchtete 
Ukrainer/innen zur Verfügung stellen? 

 
Die wichtigsten Informationen und Anlaufstellen 

 

 
Sie können Wohnraum für geflüchtete Ukrainer/innen  

zur Verfügung stellen? Herzlichen Dank!  
Das ist ein großartiges Angebot  
und dieser Wohnraum wird dringend gebraucht! 
 

Besonders wichtig ist längerfristiger Wohnraum. 

Grundsätzlich ist es recht unkompliziert möglich, Ukrainer/innen privaten oder kirchlichen 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Menschen aus der Ukraine haben einen sicheren 
Aufenthaltsstatus. 
Sie können  

- diesen Wohnraum kostenlos zur Verfügung stellen 
- einen Mietvertrag mit den Ukrainer/innen abschließen 
- in der Regel auch einen Mietvertrag mit Ihrem Landratsamt/ Ihrer kreisfreien Stadt 

abschließen  

Sollten Sie in Betracht ziehen, einen Mietvertrag abzuschließen, ist es wichtig, zu prüfen, ob 
die Miete vom Sozialamt übernommen werden kann, d.h. ob die Miete angemessen (im 
Sinne der Sozialgesetze) ist. Diese Angemessenheit ist abhängig von der Personenzahl, der 
Gesamtfläche und der Region. Das zuständige Sozialamt kann hier Auskunft geben. 

 

Wie können Sie diesen Wohnraum anbieten? 
Wir erleben im Moment, dass sich „Gastgebende“ und „Gäste“ im Moment oft über lokale 
Netzwerke finden. Wenn es diese lokalen Netzwerke gibt, ist das meist eine gute Basis, weil 
dann die aufgenommen Menschen Ansprechpersonen haben, also Verwandte oder Freunde, 
die sie unterstützen und die als Sprachmittler helfen. 

Grundsätzlich sind die Kreisverwaltungsbehörden (Landkreise bzw. kreisfreie Städte) 
zuständig für die Unterbringung der geflüchteten Ukrainer/ Innen. Sie haben 
Meldeplattformen und Koordinierungsstellen geschaffen. 

In Absprache mit den Behörden bauen Caritas und Kirche deshalb keine eigene 
Wohnraumvermittlung für Vertriebene aus der Ukraine auf. 



Bitte melden Sie freien Wohnraum (mit den Kontaktdaten des Wohnungs-/Hausinhabers, 
Anschrift der Unterkunft, Größe der Unterkunft und Anzahl der möglichen Bewohner, 
Ausstattung der Unterkunft, Zeitpunkt, ab wann und wie lange die Unterkunft zur Verfügung 
steht, Entfernung zu ÖPNV und Einkaufsmöglichkeiten) an:  

 

 

OBERPFALZ 
 

 
Landkreis Amberg -
Sulzbach 
 

 
sozialamt@amberg-sulzbach.de 
09621 39-534 
 

Landkreis Cham ukraine-flucht@lra.landkreis-cham.de 
09971 78020 
 

Landkreis Neumarkt wohnungsangebote-ukraine@landkreis-neumarkt.de 
09181 470-1165 
 

Landkreis 
Neustadt a.d. 
Waldnaab 
 

Online-Formular unter www.neustadt.de/ 
09602 79 3131 
 

Landkreis 
Regensburg 
 

anmietung@landratsamt-regensburg.de 

Landkreis 
Schwandorf 
 

ukrainehilfe@landkreis-schwandorf.de 

Landkreis 
Tirschenreuth 
 

auslaenderbehoerde@tirschenreuth.de 

Stadt Amberg 
 

ukraine-hilfe@amberg.de 
09621 10-2121 
 

Stadt Regensburg Koordinierungsstelle_Ukraine_Amt_fuer_Integration_und_Migration@Regensburg.de 

oder 
www.space-eye.org/ukraine 
 

Stadt Weiden Online-Formular unter: 
www.weiden.de/stadt/willkommen/ukraine-hilfe 
 

 

NIEDERBAYERN 
 

 
Landkreis 
Deggendorf 

 
Formblatt unter  
www.landkreis-deggendorf.de  
an: 
Ukraine-Hilfe@Lra-deg.bayern.de 
 

Landkreis 
Dingolfing-Landau 
  

Online-Formular unter: 
www.landkreis-dingolfing-landau.de/buergerservice/hilfe-ukraine/ 
08731 87-200  

Landkreis Freyung 
Grafenau 

Online-Formular unter: 
https://www.freyung-grafenau.de/gesundheit-und-
soziales/soziales/asylbewerber/wohnraumangebot 
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Landkreis 
Kelheim 
 

asylunterbringung@landkreis-kelheim.de 

Landkreis 
Regen 
 

Online-Formular unter: www.landkreis-regen.de/ukraine 

Landkreis 
Straubing-Bogen 
 

Online-Registrierung unter  
https://www.landkreis-straubing-bogen.de/ukraine-hilfe 

Stadt Straubing straubinghilft@straubing.de 
 

 

Und noch einige grundsätzliche Informationen: 

Vertriebene aus der Ukraine müssen kein Asylverfahren durchlaufen. Sie erhalten 
die gleichen finanziellen Leistungen wie Asylbewerbende. Sofern Bedürftigkeit besteht, 
erhalten alle Personen, die vom Anwendungsbereich des § 24 AufenthG erfasst sind, 
Leistungen zur Bestreitung des Lebensunterhalts und medizinische Versorgung nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Erwerbstätigkeit ist möglich. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand 17.03.2022 
 
Christina Engl, Caritas Regensburg 
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